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Gebührensatzung der Pädagogischen 
Hochschule Ludwigsburg für den  
Studiengang Lehramt an Sonderschulen 
(Aufbaustudium) 
Vom 22. November 20061

Aufgrund von §§ 13 Abs. 1, 2 Abs. 2 Satz 1 und 1 Abs. 2  
Landeshochschulgebührengesetz (LHGebG) vom 1. Januar 
2005 (GBl. S. 1), in der Fassung des Art. 1 des Gesetzes 
zur Änderung des LHGebG vom 19. Dezember 2005 (GBl. 
S. 794) hat der Senat der Pädagogischen Hochschule Lud-
wigsburg gemäß § 19 Abs. 1 S. 2 Nr. 10 LHG i. d. F. vom 
19. Dezember 2005 am 9. November 2006 die folgende 
Gebührensatzung beschlossen.  
Der Rektor hat gemäß § 2 Abs. 2 Satz 2 LHGebG i. d. F. v. 
19. Dezember 2005 am 22. November 2006 seine Zustim-
mung erteilt.  

§ 1  Anwendungsbereich  
Diese Satzung findet Anwendung für Studierende im Stu-
diengang Lehramt an Sonderschulen (Aufbaustudium). 

§ 2  Gebührenpflicht 
Die Pädagogische Hochschule Ludwigsburg erhebt für das 
Studium im oben genannten Studiengang Studiengebühren 
nach dieser Satzung. 

§ 3  Zweckbestimmung 
Die Gebühren werden von der Pädagogischen Hochschule 
Ludwigsburg zweckgebunden für die Erfüllung ihrer Aufga-
ben verwendet. Über die Verwendung der Einnahmen wird 
nach § 13 der Grundordnung der Pädagogischen Hochschu-
le Ludwigsburg (siehe Anlage) entschieden. 

§ 4  Höhe und Fälligkeit der Studiengebühr  
(1) Die Studiengebühr beträgt für jedes Semester 500 Eu-

ro. Studienhalbjahre stehen Semestern gleich.  
(2) Die Studiengebühr wird mit der Immatrikulation zum 

ersten Semester bzw. mit der Rückmeldung zu den Fol-
gesemestern fällig. Über die Zahlungspflicht wird ein 
Gebührenbescheid erstellt. 

(3) Bei einer Exmatrikulation vor Vorlesungsbeginn wird der 
Gebührenbescheid gegenstandslos. Eine bereits be-
zahlte Gebühr ist zu erstatten. 

§ 5  Gebührenbefreiung 
(1) Von der Gebührenpflicht sind Zeiten der Beurlaubung 

vom Studium ausgenommen, sofern der Beurlaubungs-
antrag innerhalb der Rückmeldefrist gestellt wurde. Bei 
Anträgen, die nach Ablauf der Rückmeldefrist und vor 
Vorlesungsbeginn gestellt werden, wird die gezahlte 
Gebühr zurück erstattet. 
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1  Die nachstehend aufgeführte Änderung ist in die Fassung ein-

gearbeitet: 
 1. Erste Änderung vom 05.08.2009 (Amtliche Bekanntma-

chung der PH Ludwigsburg Nr. 35/2009, S. 89), in Kraft ge-
treten am 06.08.2009 

(2) Von der Gebührenpflicht sollen Studierende befreit wer-
den,  
1. die ein Kind pflegen und erziehen, das zu Beginn 

des jeweiligen Semesters das vierzehnte Lebens-
jahr noch nicht vollendet hat,  

2. die zwei oder mehr Geschwister haben, von denen 
zwei keine Befreiung in Anspruch nehmen oder ge-
nommen haben; wurde ein Studierender für weniger 
als sechs Semester befreit, kann die verbleibende 
Semesterzahl von einem anderen Geschwister in 
Anspruch genommen werden, 

3. bei denen sich ihre Behinderung im Sinne des § 2 
des Neunten Buches Sozialgesetzbuch erheblich 
studienerschwerend auswirkt.  

(3) Studierende, die im Erststudium herausragende Leis-
tungen erbracht haben oder im Studium herausragende 
Leistungen erbringen, können von der Studiengebühr 
befreit werden. Näheres regelt eine Satzung der Päda-
gogischen Hochschule Ludwigsburg. 

(4) Ausländische Studierende, die im Rahmen von Verein-
barungen auf Landes-, Bundes- oder internationaler 
Ebene oder von Hochschulvereinbarungen, die Abga-
benfreiheit garantieren, immatrikuliert sind, sind von der 
Gebührenpflicht nach § 2 befreit. Andere ausländische 
Studierende können von der Gebührenpflicht nach § 2 
befreit werden, wenn die Hochschule ein besonderes In-
teresse an der Bildungszusammenarbeit mit dem Her-
kunftsland hat.  

(5) Die Hochschule kann die Studiengebühr nach § 21 
Landesgebührengesetz (LGebG) stunden oder nach 
§ 22 LGebG (siehe Anlage) erlassen.  

(6) Über die Befreiung von der Gebührenpflicht nach Ab-
satz 2 bis 5 entscheidet die Hochschule auf Antrag. Die 
Anträge sind mit Ausnahme der Anträge nach Absatz 5 
regelmäßig in der Rückmeldefrist zu stellen. § 5 Abs. 1 
Satz 2 gilt entsprechend.  

§ 6  Nachweispflicht 
Bewerber und Studierende sind verpflichtet, die Vorausset-
zungen für eine Befreiung, die Stundung oder den Erlass 
durch die Vorlage geeigneter Unterlagen nachzuweisen.  

§ 7  In Krafttreten, Anwendung 
(siehe Anmerkungen) 
 
 
 
 
Anmerkungen zum Inkrafttreten, Anwendung: 
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung in 
den amtlichen Bekanntmachungen der Pädagogischen 
Hochschule Ludwigsburg in Kraft. Sie findet erstmals An-
wendung auf das Wintersemester 2009/2010.  
In der vorliegenden Arbeitsfassung der PH Ludwigsburg ist 
die nachfolgend aufgeführte Änderung eingearbeitet: 
Erste Änderung vom 5. August 2009 (Amtliche Bekanntma-
chungen der PH Ludwigsburg Nr. 35/2009), in Kraft getreten 
am 6. August 2009 
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